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Übersicht über fachsbereichsinterne Regelungen für  

schriftl. Lernerfolgskontrollen (Tests ) bzw. Klausuren 

 

SEKUNDARSTUFE  1: 
Klassenstufe  >>> 7 8 9 10 

Anzahl der LEK im Halbjahr 1 - 3 1 – 3 1 - 3 1 - 2 

Gewichtung für Gesamtnote 
ø = 30%  

(bei mehr als  

1 LEK) 

ø = 30%  

(bei mehr als  

1 LEK) 

ø = 30%  

(bei mehr als  

1 LEK) 

ø = 30%  

(bei mehr als  

1 LEK) 

Anzuwendender Bewertungs-
schlüssel 

100% → 1+; 95% → 1;  ………..  50% → 4; 45% → 4 – ;  

35% → 5+; 20% → 5; 10% → 5 -; <10% → 6 

Wahlpflichtfach: Anzahl KA pro 
Jahr 

- ≥2 ≥2 ≥2 

Gewichtung für Gesamtnote - 50% 50% 50% 

Abzug von 1 Punkt der 15er-

Skala bei Fehlerquotient 
von .... und mehr 

Grundsätzlich Kennzeichnung der 
sprachlichen Fehler. Grad der 
Bewertung wird ins Ermessen der 
Lehrkraft gestellt, wobei die Art 
der LEK  berücksichtigt werden 
soll. 

4 % 3 % 

Abzug von 2 Punkten der 15er-

Skala bei Fehlerquotient  
von .... und mehr 

8 % 6 % 

 

SEKUNDARSTUFE  2: 
Klasse / Kurs  >>> GK 1 - 3 LK 1 - 3 GK 4 / LK 4 

Anzahl der Klausuren im Halbjahr 
bzw. im Kurs 

1 2 1 

Dauer der Klausuren in Minuten: 
 
 
 
Zeitangaben basieren auf VO-GO 
§ 14 (3), organisatorischen Vor-
gaben (Kl. 11 u. PK bzw. 4. Sem.) 
bzw. auf Beschluss der FK vom 
5.1.2012) 

 

135 
 

 

1: 180 

 

2: 180 

  

3: 240
1 
/ 180 

 

1
 = verbindlich für die 

erste der beiden 
Klausuren 

 

GK: 90 / bil.: 135 

 

LK: 135 

Gewichtung für Halbjahres- bzw. 
Kursnote 

33,3 % jeweils 25 % 33,3 % 

Anzuwendender Bewertungs-
schlüssel 

95 → 1+; 90% → 1; … 45% → 4; 36% → 4 – ; 

27% → 5+; 18% → 5; 9% → 5 –; <9% → 6 

Kriterienorientierte Bewertung 
der sprachlichen Qualität 
(Kriterien: s. Verwaltungsvor-
schrift Schule Nr. 3/2009 bzw. 
unter 
www.klausurgutachten.de ) 

15 % der Gesamtleistung 

LEK in der Sekundarstufe 2 zählen gem. VO-GO zum Allgemeinen Teil der Bewertung! Mängel in 
der Zitiertechnik werden unter „Methoden und Arbeitstechniken“ bei der inhaltlichen Bewertung 
erfasst.  
 
Beschluss der Fachkonferenz Gesellschaftswissenschaften vom 5. 1. 2012 

 

http://www.klausurgutachten.de/

